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Anpassung der Bauleitplanung an die ztele der Raumordnung ge-

maß s S+ Abs. 1 und 5 Landesplanungsgesetz (LPIG) des Landes

Nordrhein-Westfalen
49. Flächenn utzu ngsplanänderung der Stadt Wuppertal -Dreig renzen-

lhr Schreiben vom 21.02.2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit schreiben vom 21.02.2013 haben sie mir die 49. Flächennutzungs-

planänderung der Stadt Wuppertal ,,Dreigrenzen" abermals gemäß § 34

Abs. 1 und 5 LPIG vorgelegt. Zum Verfahren möchte ich zunächst fol-

gendes klarstellen:

ln der den Unterlagen beigefügten Beschlussvorlage VO10974112 vom

25.01.2013 wird auf Seite 4 ausgefÜhrt, die mit der (erneuten) landes-

planerischen Anfrage gemäß § 34 Abs. 1 und 5 LPIG vom 13-11.2012

bei mir vorgelegten Planunterlagen seien als informell und nicht prü-

fungsrelevant eingestuft worden, sodass keine abschließende Beuftei-

lung der landesplanerischen Zulässigkeit erfolgte. Diese AusfÜhrungen

sind nicht zutreffend. Die Unterlagen mit ihrem Planungsstahd vom

13.11.2012 wurden seitens der RegionalplanungsbehÖrde als ausrei-

chend und prüffähig befunden. lnsoweit erfolgte mit der landesplaneri-

schen stellungnahme vom 14.12.2012 eine umfassende und abschlie-

ßende Prüfung der Planung in der seinerzeit eingereichten Form'

Da Sie in der Folge die Planunterlagen in einigen Punkten geändert ha-

ben und eine erneute Offenlegung beabsichtigen, wird nun das Verfah-

ren nach § 34 LplG auf Grundlage der Überarbeiteten unterlagen erneut

durchgeführt.

sie beabsichtigen nunmehr die Darstellung einer sonderbaufläche mit

der Zweckbestimmung,,Großflächiger Einzelhandel - Fachmarktbezo-
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genes Einkaufszentrum" mit einer maximalen Verkaufsfläche von 45.050 seite2von4

m, und 550 m2 Gastronomie, um dort der IKEA Verwaltungs-GmbH und

der lnter IKEA Centre Grundbesitz GmbH die Ansiedlung eines fach-

marktbezogenen Einkaufszentrums mit Angebotsschwerpunkt im Sorti-

mentsbereich Möbel zu ermöglichen'

Die landesplanerischen Ziele zur Ansiedlung von großflächigen Einzel-

handelsbetrieben ergeben sich aus dem Regionalplan fÜr den Regie-

rungsbezirk Düsseldorf (GEP 99).

Gemäß Kapitel 1.2, Ziel 4, Satz 'l des Regionalplans dürfen Gebiete für

großflächige Einzelhandelsbetriebe im Sinne von § 1'l Abs' 3 BaUNVO

nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) dargestellt werden' Der

hier betroffene Standort liegt innerhalb eines ASB'

Landesplanerische Ziele stehen der Planung somit nicht entgegen, so-

dass insoweit keine landesplanerischen Bedenken bestehen'

Zu berücksichtigen ist darüber hinaus der Entwurf des Landesentwick-

lungsplans Nordrhein-Westfalen Sachlicher Teilplan Großflächiger

Einzelhandel (im weiteren: LEP-EH-Entwurf,). Die darin formulierten zie-

le sind als Ziele in Aufstellung gemäß § 4 ROG i' V" m' § 3 Abs' '1 Nr' 4

ROG als sonstige Erfordernisse der Raumordnung in der Abwägung und

bei Ermessensentscheidungen zu berÜcksichtigen'

Der vorliegende Entwurf der BegrÜndung zur 49. Flächennutzungs-

planänderung enthält AusfÜhrungen zu den lnhalten des LEP-EH-

Entwurfs. lch mache jedoch darauf aufmerksam, dass ich diesen inso-

weit nicht zu folgen vermag, als die Auffassung vertreten wird' dass die

Ziele des Teilplanes Einzelhandel auf Einkaufszentren keine Anwen-

dung finden können. Einkaufszentren unterliegen zweifellos der Steue-

1.rnj d", § 11 Abs. 3 BauNVO und damit auch dem landesplanerischen

lnstrumentarium.

Gemäß ziel S des LEP-EH-Entwurfs dÜrfen sondergebiete für Vorhaben

im sinne des § 1'l Abs. 3 Baunutzungsverordnung mit nicht zentrenrele-

vantem Kernsortiment auch au ßerhalb von zentralen Versorgungsberei-

chen dargestellt und festgesetzt werden, wenn der umfang der zentren-

relevanten Randsortimente maximal 10 % der Verkaufsfläche beträgt'

Unter Zugrundelegung der nun angesetzten zulässigen Gesamtver-

kaufsfläche von insgesamt 45.050 m',Verkaufsfläche entspricht der An-

teil zentrenrelevanter sortimente 9,9 o/o (4.475 m',) gemessen an der
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Zuordnung des vom Rat der Stadt Wuppertal am 1 7 .12.2012 beschlos- seite 3 von 4

senen Wuppertaler Sortimentskonzepts.

Das jetzige sortimentskonzept steht im Einklang mit den Leitsortimen-

ten des LEP-EH-Entwurfs. Die BegrÜndung des Ergänzungsgutachtens

vom 24.01.2013 fÜr die neue Zuordnung der Gruppen Heimtextilien und

Elektrogroßgeräte zur Gruppe der nicht-zentrenrelevanten Sortimente

wirft jedoch Zweifel auf. Beide sortimentsgruppen kommen deutlich

überwiegend in den zentralen Lagen wuppertals vor. Dieser umstand

stellte ein wesentliches Beurteilungskriterium des U rsprungsgutachtens

zum Wuppertaler Sortimentskonzept vom 17.09.2012 dar' Der Gutach-

ter gelangt aber nun zu der Erkenntnis, dass diesen Gruppen keine prä-

gende Bedeutung für die zentralen Lagen zukommt, insbesondere da

sie über keine eigenständige Attraktivität verfügten und häufig nur einen

Teil des Warenangebotes ausmachten.

Die fachliche Ergänzung befremdet auch insoweit, als dass sie erst

nach der Ratsentscheidun g zut Anderung der Liste am 17 122012 er-

arbeitet wurde. Zudem handelt es sich nicht um eine gutachterliche

Empfehlung, sondern lediglich um die Einschätzung des Gutachters,

dass die zuvor getroffene Entscheidung der stadt wuppertal nachvoll-

ziehbar sei.

Eine Auseinandersetzung mit der Neuzuordnung des Sortimentes

Kunst zur Gruppe der nicht-zentrenrelevanten Sortimente fehlt gänzlich.

ln diversen Gesprächen wurde bereits ausfÜhrlich erörtert, dass be-

stimmte Aspekte der Methodik des Verträglichkeitsgutachtens der GMA

von september 2012 sehr kritisch gesehen werden. Hier ist insbesonde-

re nochmals auf die Thematik ,,Rückholpotential" hinzuweisen. Der Gut-

achter verteilt immerhin ca. 35 % des Gesamtumsatzes des Vorhabens

und ca. 20 % des Umsatzes mit zentrenrelevanten Sortimenten außer-

halb des definierten Einzugsbereiches. Vor dem Hintergrund der niedri-

gen Zentralität im Kernsortiment ,,Möbel" erscheint ein ,,Rückholbedarf"

in diesem Segment in gewissem Umfang nachvollziehbar' Als nicht

nachvollziehbar wird die beschriebene Vorgehensweise jedoch hinsicht-

lich der Randsortimente bewertet, deren Zentralitätswerte bereits jetzt

über 100 liegen. Ein ,,RÜckholpotential" wird hier nicht gesehen.

Gemäß Grundsatz 6 des LEP-EH-Entwurfs soll der umfang der zentren-

relevanten Randsortimente eines Sondergebiets fÜr Vorhaben i'S'v' §

11 Abs. 3 BauNVO mit nicht zentrenrelevantem Kernsortiment eine Ver-

kaufsfläche von 2.500 m2 nicht überschreiten. Mit der geplanten zentren-
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relevanten Verkaufsfläche von 4.475m2 wird diese Höchstgrenze erheb- seite 4von4

lich überschritten. Die Begründung fÜr diese Abweichung, die aus-

schließlich auf standortbedingten streuwirkungen der Randsortimente

abstellt, erscheint unzureichend.

lm übrigen weise ich auch darauf hin, dass falls die neuen landesplane-

rischen Ziele zum Zeitpunkt des Feststellungsbeschlusses zum FNP

bzw. des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan bereits in Kraft ge-

treten sein sollten, von der Rechtmäßigkeit der Bauleitplanung nur aus-

gegangen werden kann, wenn die im Landesentwicklungsplan NRW -
SrLf,ti.t 

"r 
Teilplan Großflächiger Einzelhandel formuIierten Vorausset-

zungen erfüllt sind. Darüber hinaus sind in diesem Fall die dort nieder-

gelegten Grundsätze in der Abwägung zu berücksichtigen.

ob auch das nun in dieser Form vorgelegte Plankonzept dazu geeignet

ist, die Venryirklichung der vorgesehenen Ziele des in Aufstellung befind-

lichen LEP-EH zum letzigen Zeitpunkt unmöglich zu machen oder we-

senilich zu erschweren, ist nicht Beurteilungsgegenstand dieser landes-

planerischen stellungnahme, sondern obliegt der Einschätzung der

Landesplanungsbehörde. Diese ist über die lnhalte lhrer landesplaneri-

schen Anfrage informiert und erhält eine Durchschrift dieses schreibens'

lm Hinblick auf das spätere Genehmigungsverfahren weise ich zudem

auf folgende AsPekte hin:

lnwieweit der Umgang mit den städtebaulichen Auswirkungen des Ein-

zelhandels und mit den sonstigen Belangen (z.B' verkehrliche Situation'

lmmissionsschutz, Artenschutz, Landschaftsplanung) in der Bauleitpla-

nung den rechtlichen Anforderungen entspricht, wird fÜr den Flächen-

nutzungsplan im Zuge des Genehmigungsverfahrens geprüft werden'

Die planungsrechtlichen Hinweise resultieren aus einer überschlägigen

Sichtung der eingereichten Unterlagen. Auch hier nicht erwähnte pla-

nungsrechtliche Aspekte können bei der umfassenden Prüfung im spä-

teren Genehmigungsverfahren gemäß § 6 BauGB geltend gemacht

werden.

Mit freundlichen GrÜßen

lm Auftrag


